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	J 1.  Beschlüsse des Kreistages – 21.12.2020

1.1.1 BV2020 – 0222/1  Einwendungen gegen den Entwurf der 
Haushaltssatzung 
Der Kreistag beschließt 
1. die Einwendungen der Gemeinden Heiligengrabe und Wuster-

hausen/Dosse, der Städte Kyritz und Rheinsberg und des Am-
tes Lindow (Mark) gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 
2021 zurückzuweisen,

2. die Kreisverwaltung zu beauftragen, bis zum 30.06.2021 den 
Kassenbestand am 31.12.2020 unter Einrechnung aller Bankbe-
stände und Barmittel zum vorgenannten Stichtag zu ermitteln 
und dem im Haushaltsentwurf 2021 geplanten Kassenbestand 
gegenüberzustellen. Hierbei sind die noch zu finanzierenden 
(und nicht durch Drittmittel abgedeckten) Ermächtigungsüber-
tragungen abzusetzen. Ergibt sich dabei eine positive Differenz, 
die über den im Haushaltsentwurf geplanten Kassenbestand 
am 01.01.2021 (7.091.300 Euro) liegt, ist zu prüfen, ob bis zum 
31.08.2021 ein Anteil von bis zu 50 v.H. der o.g. Differenz an die 
kreisangehörigen Gemeinden ausgekehrt werden kann,

3. die Kreisverwaltung zu beauftragen, den Kreistag zum 
30.06.2021 über nicht zweckgebundene relevante Mehrein-
nahmen aus EU-, Bundes- oder Landesmitteln zu unterrichten, 
die nicht im Haushaltsplan 2021 veranschlagt sind.

1.1.2  BV2020 – 0184/2 Haushalt 2021, hier: Beschluss  
Der Kreistag beschließt die im Kreistag am 03.12.2020 vorgelegte 
Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ein-
schließlich ihrer Anlagen und dem Haushaltsplan 2021 und Stel-
lenplan 2021 und den sich aus der Änderungsliste ergebenden 
Anpassungen. 

1.1.3 AN2020 – 0224 Antrag der Fraktion Bauern, freie Wähler, 
FDP auf Förderung der Biodiversität für das Jahr 2021, hier: 
Blühstreifen
Der Kreistag möge beschließen, die seit zwei Jahren mit viel Er-
folg durchgeführte Förderung der Biodiversität im Landkreis OPR 
im Jahr 2021 wiederum mit einem Zuschuss von 20.000 Euro zu 
unterstützen.

1.1.4 AN2020 – 0188 Antrag der Fraktion SPD/FDP auf Fortführung 
Modellversuch der kostenfreien Schülerbeförderung im 
Schuljahr 2021/2022
Der Kreistag beschließt gem. Antrag der Fraktion SPD/FDP, den 
Modellversuch der kostenfreien Schülerbeförderung im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin gemäß § 10 der aktuell gültigen Satzung für die 
Schülerbeförderung vom 3. Juni 2020 im kommenden Schuljahr 
2021/2022 fortzuführen.
Die dafür notwendigen Haushaltsmittel sollen in die Haushaltsplä-
ne 2021 und 2022 des Landkreises eingestellt werden.

1.1.5 AN2020 – 0236 Gremienbesetzung: Antrag der Fraktion BVB/
FW auf Änderung Ausschussbesetzung              
Der Kreistag beschließt gemäß Antrag der Fraktion BVB/FW

1. die Abberufung von Herrn Hans-Georg Rieger als Mitglied des 
Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses,

2. die Berufung von Herrn Georg Kamrath als Mitglied des Um-
welt- und Landwirtschaftsausschusses,

3. die Abberufung von Herrn Hans-Georg Rieger als Mitglied des 
Sozial- und Petitionsausschusses,

4. die Berufung von Herrn Georg Kamrath als Mitglied des Sozial- 
und Petitionsausschusses

5. die Abberufung von Herrn Hans-Georg Rieger als Mitglied des 
Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses,

6. die Berufung von Herrn Georg Kamrath als Mitglied des Bil-
dungs-, Kultur- und Sportausschusses.

7. die Abberufung von Herrn Hans-Georg Rieger als stellvertre-
tendes Mitglied des Wirtschafts-, Bau- und Vergabeausschus-
ses,

8. die Berufung von Herrn Georg Kamrath als stellvertretendes 
Mitglied des Wirtschafts-, Bau- und Vergabeausschusses.

9. die Abberufung von Herrn Hans-Georg Rieger als beratendes 
Mitglied des Jugendhilfeausschusses,

10. die Berufung von Herrn Siegfried Wittkopf als beratendes Mit-
glied des Jugendhilfeausschusses,

11. die Berufung von Herrn Georg Kamrath als Vertreter des be-
ratenden Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses Herrn Sieg-
fried Wittkopf.

1.1.  Öffentlicher Teil
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Bekanntmachungsanordnung:

Der Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin macht hiermit die nachfol-
gende, vom Kreistag in seiner Sitzung am 21.12.2020 beschlossene Haus-
haltssatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für das Haushaltsjahr 2021 
öffentlich bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder in die Haushaltssatzung und in die 
Anlagen Einsicht nehmen kann.

Die Satzung nebst ihren Anlagen liegt zu diesem Zweck in der
Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin, 
Virchowstraße 14-16, 16816 Neuruppin, Zimmer 207 NG

während der öffentlichen Sprechzeiten aus (Einsichtnahme nach vorheriger 
Terminabsprache).

Die öffentlichen Sprechzeiten sind

 Montag      8.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag   8.00 – 17.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr

Neuruppin, den 21.12.2020

Ralf Reinhardt
Landrat

	J 2. Satzungen 

2.1  Haushaltssatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung Brandenburg wird nach Be-
schluss des Kreistages vom 21.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

 ordentlichen Erträge auf 301.161.100 EUR
 ordentlichen Aufwendungen auf 300.363.500 EUR
 
 außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
 außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf 300.242.800 EUR
 Auszahlungen auf  302.307.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 292.985.300 EUR
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 291.098.900 EUR

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  7.257.500 EUR
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  10.598.900 EUR

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 609.700 EUR

 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Kreisumlage nach § 130 BbgKVerf wird für alle kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden auf 41,00 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt. 

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages 
bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.  

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.500.000 EUR und 

b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 
oder Einzelauszahlungen auf 3.000.000 EUR 

 festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7
Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist verbindlich.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und im Amtsblatt für den 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin veröffentlicht.

Neuruppin, den 21.12.2020

Ralf Reinhardt
Landrat

Haushaltssatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für das Haushaltsjahr 2021
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